
BfK Honorarempfehlungen (Stand: 08.03.2015) 

Honorarzone* Tätigkeitsfelder (Auswahl) 
 
Honorarzone 1: 60-80 € / Stunde 
 

 
Wissenschaftliche Tätigkeiten / Beratung / Forschung 
 

o Betreuung und Durchführung von Forschungsprojekten 
(z.B. Machbarkeitsstudien) 

o Ausstellungskonzeption und –realisation 
o Konzeption und Realisation von Kunst- und Kulturprojekten 
o Projekt- und Kulturmanagement 
o Beratertätigkeiten (z.B. Museums-, Medien-, 

Kultureventberatung) 
o Erarbeitung von Publikationen 
o Verfassen von Texten (z.B. Ausstellungstexte, Texte für 

digitale Medien und Printmedien) 
o Hausforschung und –dokumentation 
o Familienforschung 
o Archivrecherchen 
o Bild-/Filmrecherchen 
o Kunst- und Antiquitätentaxierung 

 
Praktische Tätigkeiten 
 

o Text- und Bildredaktion 

 
Honorarzone 2: 40-60 € / Stunde 
 

 
Praktische Tätigkeiten 
 

o Literaturrecherchen 
o Lektorat 
o Öffentlichkeitsarbeit für Kulturprojekte 
o Inventarisierung von Kulturgütern 
o Archiv- und Depotbetreuung 

 
Honorarzone 3: Pauschalen 
 

 
Führungen 

 
Einfache Standardführungen1: 
Dauer 1,5 Stunden  80-100 € 

 
Zzgl. einmalig Konzeptions-
kosten nach Honorarzone 1 

 
Spezialführungen2: 
Dauer 2 Stunden  200-700 € 

Zzgl. ggf. Zusatzkosten bei ge-
wünschter Weiterverwertung 
des Führungskonzeptes durch 
den Auftraggeber 

 
Wissenschaftliche Fachvorträge 

 
Dauer 1 – 1,5 Stunden  
 200 – 250 € 

Zzgl. Fahrt- und Übernach-
tungskosten und ggf. Kosten 
für Forschung nach Honorar-
zone 1 

* Die Honorare verstehen sich zuzüglich der Nebenkosten (Büronebenkosten, Herstellungsnebenkosten, Fahrtkosten, 

Übernachtungskosten) und zuzüglich der geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

1 Regelmäßig und wiederholt durchgeführte Führungen in Museen und Ausstellungen oder regelmäßig durchgeführte 

touristische Stadtspaziergänge. 

2 Einmalig im Kundenauftrag durchgeführte stadthistorische und kulturgeschichtliche Führungen außerhalb von Museen 
und Ausstellungen. Sofern der Auftraggeber das inhaltliche Führungskonzept oder Teile der Ausarbeitung miterwerben 
will, z.B. zur Veröffentlichung oder sonstigen weiteren Verwendung, fallen Zusatzkosten an. 


